
Interne Revision 

 
1 A  Empfehlungen, die aus Sicht der Internen Revision ein sofortiges Handeln der zuständigen Organisationseinheit erfordern (Sofortmaßnahmen). 
  B  Empfehlungen, bei denen aus Sicht der Internen Revision ein Handlungserfordernis besteht. 
  C  Empfehlungen, bei denen aus Sicht der Internen Revision eine Umsetzung wünschenswert ist. Es erfolgt keine Nachhaltung durch die Interne Revision. 
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Empfehlungs- und Maßnahmenkatalog 

 

Handlungs-
feld 

Nr. 
Empfehlung der 

Internen Revision 
Kate-
gorie1 

Zuständ. 
Org.- 

Bereich 

Maßnahmen des zuständigen 
Organisationsbereichs 

Erledi-
gung 
bis 

Erledigt 
am 

Private 
Kranken- 
und Pflege-
versicherung 

1 Der Zentrale wird empfohlen, da-

rauf hinzuwirken, dass die Bei-

tragsbescheinigungen der priva-

ten Kranken- und Pflegeversiche-

rer die für die Zuschussberech-

nung erforderlichen Daten ein-

deutig ausweisen. 

B GR 11 Der Fachbereich wird das Thema beim nächsten Aus-
tausch mit den Verbänden der Kranken- und Pflege-
versicherungen ansprechen und für eine Lösung wer-
ben.  

Mitte 
2021 

 

Vereinfa-
chungsvor-
schläge 

2 Der Zentrale wird empfohlen, die 

von den gE genannten Verbesse-

rungs- und Vereinfachungsmög-

lichkeiten zu prüfen und ggf. um-

zusetzen bzw. mit dem BMAS zu 

diskutieren. 

B GR 11 Der Fachbereich wird die Vorschläge prüfen. Die Vor-
schläge 2 und 3 bedürfen jedoch einer Gesetzesän-
derung im Sozialgesetzbuch - Fünftes Buch - Gesetz-
liche Krankenversicherung, für das die BA keine Trä-
gerin ist. Hierfür kann sie lediglich Vorschläge beim 
BMAS platzieren, das diese dann ggf. dem Bundes-
ministerium für Gesundheit übermittelt. 

1. 
Quartal 
2021 

 

 


